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Hauskehricht
Die Grundsatzinformationen zur Kehrichtneuorganisation und zum Abfallreglement, 
Traktandum Nr. 2 der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2007, finden Sie in der 
Ersiger-Information vom November 2007. Bitte konsultieren Sie diesen Text zuerst.

Detailinformationen Hauskehricht
→ Wechsel von der Sackgebühr zur Gewichtsgebühr
→ Jeder Haushalt und das Gewerbe erhalten gratis Container
→ Einführung neues System per 15. März 2008

Die Gemeinde Ersigen beauftragt die Schwendimann AG, Dammweg 53, 3053 Mün-
chenbuchsee, mit der fachgerechten Entsorgung des Haus-/ Gewerbekehrichts. Diese 
Firma besitzt ein zertifiziertes Management-System ISO 9001-14001 und weist eine jahre-
lange Erfahrung im Entsorgungsbereich auf. Sie ist in Ersigen seit 35 Jahren aktiv.

Das neue System
 Die Abfuhr erfolgt nach Gewicht.
 Das Gewichtssystem mit den Containerlösungen wird mit grossem Erfolg seit Jahren 

in umliegenden Gemeinden wie Kirchberg, Aefligen, Utzenstorf und Oberösch an-
gewandt.

Vorteile neues System
 Das Problem der Kehrichtsacköffnungen durch Tiere vor dem Bereitstellungstag 

entfallen. Die Bereitstellungsplätze werden sauber hinterlassen.
 Man muss sich nicht mehr um Kleber/Marken kümmern. Die Rechnung mit Einzah-

lungsschein wird halbjährlich per Post zugestellt.
 Das Zwischenlagern der Säcke bis zum Abfuhrtag entfällt respektive wird durch den 

Container übernommen.
 Das System ist äusserst verursachergerecht, da die Verbrennungskosten nach Ge-

wicht anfallen. Es wird nur das Entnahmegewicht verrechnet (Differenz zwischen 
Bruttowägung und Tarawägung). 

Container
 Jeder Haushalt erhält einen dunkelgrauen 240-Liter Abfallcontainer. Das Gewerbe 

solche mit 800-Liter Fassungsvermögen.
 Der normierte Container wird zur Verfügung gestellt und gehört zur Wohnung/

Liegenschaft/Gewerbe. 
 In beiden Containertypen ist der Datenträger (Chip) für die Identifikation des Kun-

den integriert.
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 Jedem Haushalt/Gewerbe wird vor dem 15. März 2008 der Container abgegeben 
und persönlich bekannt gegeben, an welchem Ort der Container zur Abfuhr bereit-
zustellen ist. Das definierte Ziel lautet: Kein Bereitstellungsplatz liegt mehr als 75 Meter 
von der Liegenschaft entfernt.

 Die 240 Liter-Container stellen keine sperrigen Hindernisse dar. Sie sind für die Topo-
graphie in Ersigen ideal und können überall hingerollt werden, auch über Treppen. 

 Aufgrund der jahrelangen Erfahrungen in anderen Gemeinden ist die individuelle 
Lagerung der Container möglich (Keller, Garage, Autounterstand etc.). Die Contai-
ner sind auch abschliessbar erhältlich. 

 Ein geschlossener Container verursacht keine Geruchsemissionen. 
 Für bereits vorhandene Container tätigt die Anbieterin folgende Rückkaufangebote

(140 und 240 Liter = Kunststoffcontainer / 800 Liter = Kunststoff- + Stahlcontainer):
140 Liter 240 Liter 800 Liter

jünger als 5 Jahre SFr. 55.00 SFr. 60.00 SFr. 275.00
älter als 5 Jahre SFr. 35.00 SFr. 40.00 SFr. 175.00
älter als 10 Jahre SFr. 25.00 SFr. 30.00 SFr. 100.00

Übergabe Container
 Die Container-Übergaben erfolgen ab 20. Februar 2008 und sind bis zum 

14. März 2008 beendet. Über die Details wird anfangs 2008 ein separates Flugblatt 
informieren. 

Abfuhr
 Es erfolgt eine 14-tägige Abfuhr, welche jeweils am Mittwoch durchgeführt wird. Die 

erste Abfuhr mit neuem System findet am 26. März 2008 statt.
 Der 240 Liter-Container hat ein Fassungsvermögen für sechs gefüllte 35-Liter-

Abfallsäcke.
 Die Gewerbebetriebe können mehrere 800-Liter Container beziehen.

Gebühren
 Gewichtsgebühr pro Kilo 37 Rappen
 Andockgebühr pro Bereitstellung Fr. 1.00 (240-Liter-Container)

Fr. 3.00 (800-Liter-Container)
Einen Gebührenvergleich mit den heutigen Sackgebühren finden Sie in der 
Ersiger-Information vom November 2007. 

Gebührenmarken
 Ab dem 13. März 2008 ( = letzte Abfuhr nach Sackgebühr-System) werden für den 

Haus- und Gewerbekehricht keine Gebührenmarken mehr benötigt.
 Diese Tatsache wurde seit Ende August 2007 beim Kauf der Marken kommuniziert.
 Die Gemeindeverwaltung verkauft bis zum 13. März 2008 wie bis anhin auch einzel-

ne Gebührenmarken. 
 Ab dem 14. März 2008 werden einzig vollständige 10er Bündel zurückgenommen 

und der Preis zurückerstattet. Eignen Sie sich deshalb keine grossen Vorräte an Keh-
richtmarken mehr an. 

____________________________________________________________________________________________________
Gemeindeverwaltung Ersigen
3423 Ersigen
Telefon 034 448 35 35
Telefax 034 448 35 36
E-Mail info@ersigen.ch
Internet www.ersigen.ch

Datum: 28. November 2007
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